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8§ 7 K-LLDHG Rechte und Pflichten

K-LLDHG - Karntner land- und forstwirtschaftliches Landeslehrgesetz - K-LLG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

1. (1)Die Mitglieder der Kommissionen haben ihr Amt gewissenhaft und unparteiisch auszutiben. Sie sind zur
Geheimhaltung Uber alle ihnen ausschlief3lich aus dieser Tatigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet,
soweit und solange dies aufgrund eines Geheimhaltungsgrundes nach Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG
erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung bleibt auch nach
dem Ausscheiden als Mitglied bestehen.

2. (2)Die Mitglieder der Kommissionen sind in Ausliibung ihres Amtes weisungsfrei. Die Kommissionen mussen die
Landesregierung auf Verlangen Uber alle Gegenstande der Geschaftsfihrung informieren.

3. (3)Die Austubung des Amtes in einer Kommission ist eine Dienstpflicht.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 K-LLDHG Rechte und Pflichten
	K-LLDHG - Kärntner land- und forstwirtschaftliches Landeslehrgesetz - K-LLG


